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tert worden. Dies gilt in besonderem Maße für 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts zur europäischen Integration. In diesem 
Bereich ist nicht nur die Kompetenzverteilung 
zwischen Gericht und Parlament im Binnenver-
hältnis zu klären, sondern es geht darüber hin-
aus auch um die Kompetenzverteilung inner-
halb eines Mehrebenensystems.

Verhältnis zwischen Unionsrecht 
und nationalem Recht

Im Unterschied zu gewöhnlichen völkerrecht-
lichen Verträgen gilt das Unionsrecht in den Mit-
gliedstaaten unmittelbar. Diese unmittelbare Gel-
tung des Unionsrechts im innerstaatlichen Rechts-
raum wirft die Frage nach dem Rangverhältnis 
zwischen beiden Rechtsordnungen und damit 
auch zwischen dem Bundesverfassungsgericht 
und dem EuGH auf.2 Über die grundsätzliche Be-
handlung des Verhältnisses zwischen den beiden 
Ebenen besteht – ungeachtet unterschiedlicher 
dogmatischer Begründungen – Einigkeit: Natio-
nale Gerichte und der EuGH gehen davon aus, 
dass dem Unionsrecht grundsätzlich Vorrang vor 
entgegenstehendem nationalem Recht zu-
kommt. Der Vorrang erstreckt sich auch auf das 
nationale Verfassungsrecht.3 Allerdings hat das 
Bundesverfassungsgericht mit der sogenannten 
Identitäts- und der Ultra-vires-Kontrolle zwei 
Konstellationen identifiziert, in denen es von die-
ser grundsätzlichen Reglung abweichen will.

Identitäts- und Ultra-vires-Kontrolle 
des Bundesverfassungsgerichts

Die Identitätskontrolle dient dem Schutz des un-
antastbaren Kerngehalts der Verfassungsidenti-
tät des Grundgesetzes nach Art. 79 Abs. 3 
Grundgesetz (GG).4 Soweit die in den Artikeln 1 
und 20 GG niedergelegten Grundsätze berührt 
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In keinem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on ist die Vorstellung von verfassungsrechtlich 
vorgegebenen Grenzen der europäischen Inte-
gration derart stark ausgeprägt wie in Deutsch-
land. Zwar haben auch andere Verfassungsge-
richte immer wieder Stellung bezogen und den 
Integrationsprozess rechtlich flankiert, aber kein 
Gericht hat im Gewaltenteilungsgefüge eine 
vergleichbar dominante Rolle eingenommen 
wie das Bundesverfassungsgericht. Besonders 
deutlich wird dies in Artikel 23, dem sogenann-
ten Europa-Artikel des Grundgesetzes. Die dar-
in explizit ausgeformte Verfassungsbindung der 
deutschen Europapolitik beruht keineswegs auf 
einer autonomen demokratischen Willensbil-
dung des Verfassungsgesetzgebers. Sie ist in 
wesentlichen Teilen „eine nachvollziehende 
Ausformulierung der zuvor durch das Bundes-
verfassungsgericht entwickelten Maßstäbe“.1

Vor dem Hintergrund des Demokratieprinzips 
ist die Bereitschaft des Bundesverfassungsge-
richts, nahezu jedwedes Konfliktfeld zur Verfas-
sungsrechtsfrage zu erklären, nicht unproble-
matisch. Die Vorgehensweise hat dazu geführt, 
dass sich der politische Diskurs in Deutschland 
häufig ausschließlich um die Frage dreht, ob 
sich eine angedachte Vertragsänderung zur 
Vertiefung der europäischen Integration in dem 
vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen 
Rahmen bewegt. Deshalb ist die Frage, wo die 
Grenze zwischen Verfassungsgerichtsbarkeit als 
Verfassungsrechtsprechung einerseits und poli-
tischer Gewalt andererseits verläuft, in Deutsch-
land abstrakt immer wieder gestellt und erör-
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werden, behält sich das Bundesverfassungsge-
richt vor, dem Gesetzgeber die Übertragung von 
Hoheitsrechten auf die Europäische Union zu 
untersagen bzw. unionsrechtlich determinierte 
Rechtsakte in Deutschland für unanwendbar zu 
erklären. Im Rahmen der Ultra-vires-Kontrolle 
überprüft das Bundesverfassungsgericht dage-
gen, ob Handlungen der Unionsorgane und Ein-
richtungen sich im Rahmen der ihnen von den 
Mitgliedstaaten übertragenen Kompetenzen 
halten oder diese überschreiten. Die Annahme 
eines Ultra-vires-Akts obliegt danach allein dem 
Bundesverfassungsgericht. Sie kommt allerdings 
nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 
erst in Betracht, wenn der Kompetenzverstoß 
hinreichend qualifiziert ist. Dies bedeutet, dass 
das kompetenzwidrige Handeln der Unionsge-
walt offensichtlich ist und der angegriffene Akt 
im Kompetenzgefüge zwischen Mitgliedstaaten 
und Union im Hinblick auf das Prinzip der be-
grenzten Einzelermächtigung und die rechts-
staatliche Gesetzesbindung erheblich ins Ge-
wicht fällt.5 Letzteres sei der Fall, wenn die Kom-
petenzüberschreitung in strukturwirksamer Wei-
se erfolgt ist, d.h. zu einer „strukturell bedeut-
samen Verschiebung“ der Kompetenzen zu Las-
ten der Mitgliedstaaten führt. Bei der Überprü-
fung dessen gesteht das Bundesverfassungsge-
richt dem EuGH allerdings einen „Anspruch auf 
Fehlertoleranz“ zu.

Verfassungsrechtliche Anforderungen 
an die europäische Integration

Die verfassungsrechtlichen Vorgaben für die 
Kompetenz- und Verfahrensordnung der Euro-
päischen Union leitet das Bundesverfassungs-
gericht unmittelbar aus dem Demokratieprin-
zip und seiner Konkretisierung in Art. 20 Abs. 
1 und 2 GG her. Zum Kerngehalt der nach Art. 
20 Abs. 1 und 2 i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG un-
verzichtbaren Mindestanforderungen demo-
kratischer Legitimation gehört danach, dass 
sich „die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben 
und die Ausübung staatlicher Befugnisse […] 
auf das Staatsvolk zurückführen lassen und 
grundsätzlich ihm gegenüber verantwortet 
werden“.6 Das Gericht versteht den Begriff der 
Demokratie „als Rückführbarkeit der Wahr-

nehmung staatlicher Aufgaben auf den Willen 
des Staatsvolkes“.7 Das Demokratieprinzip hin-
dere die Bundesrepublik Deutschland nicht an 
einer Mitgliedschaft in einer – supranational or-
ganisierten – zwischenstaatlichen Gemein-
schaft. Voraussetzung der Mitgliedschaft sei 
aber, dass eine „vom Volk ausgehende“ Legiti-
mation und Einflussnahme auch innerhalb des 
„Staatenverbundes“ gesichert sind.8 Die Ein-
räumung von Hoheitsbefugnissen setze einen 
Gesetzesbeschluss voraus; das Erfordernis eines 
Gesetzes weise die „politische Verantwortung“ 
für die Einräumung von Hoheitsrechten dem 
Bundestag – zusammen mit dem Bundesrat – 
als der nationalen Repräsentativkörperschaft 
zu; er habe die mit einer solchen Zustimmung 
verbundenen weittragenden Folgen – nicht zu-
letzt auch für die Kompetenzen des Bundes-
tages selbst – zu erörtern und über sie zu ent-
scheiden.9 Da es die für eine eigenständige Le-
gitimationsbeschaffung der Europäischen Uni-
on notwendige Öffentlichkeit (noch) nicht ge-
be, erfolge demokratische Legitimation „not-
wendig durch die Rückkoppelung des Han-
delns europäischer Organe an die Parlamente 
der Mitgliedstaaten“.10 In der Rückkopplung 
an die nationalen Parlamente sieht das Bundes-
verfassungsgericht den einzigen Weg, Legiti-
mation gewährleisten zu können.

Euro-Rettung und Schutz  
der Demokratie

Die bislang wichtigsten konkreten Fälle, die das 
Bundesverfassungsgericht im Lichte des Demo-
kratieprinzips zur europäischen Integration zu 
entscheiden hatte, sind die Entscheidungen zur 
Euro-Rettung. Sachlicher Dreh- und Angel-
punkt ist die Budgetverantwortung des Deut-
schen Bundestages, die er nicht durch unbe-
stimmte haushaltspolitische Ermächtigungen 
auf andere Akteure übertragen dürfe. Ebenso 
darf er sich nach Auffassung des Bundesverfas-
sungsgerichts keinen finanzwirksamen Mecha-
nismen ausliefern, „die – sei es aufgrund einer 
Gesamtwürdigung der Einzelmaßnahmen – zu 
nicht überschaubaren haushaltsbedeutsamen 
Belastungen ohne vorherige konstitutive Zu-
stimmung führen können“.11
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Normativer Anknüpfungspunkt ist Art. 20 Abs. 
1 und 2 i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG. Vor diesem 
Hintergrund will das Gericht ausschließen, dass 
„dauerhafte völkervertragsrechtliche Mecha-
nismen begründet werden, die auf eine Haf-
tungsübernahme für Willensentscheidungen 
anderer Staaten hinauslaufen“.12 Das Bundes-
verfassungsgericht versteht das Demokratie-
prinzip in den Entscheidungen zur Euro-Ret-
tung als „Gewährleistung wirksamer Volks-
herrschaft“13 und spricht zu diesem Zweck von 
materiellen „Gestaltungs- und Entscheidungs-
spielräumen“14 des Parlaments: „Dabei ist es in 
erster Linie Sache des Gesetzgebers, abzuwä-
gen, ob und in welchem Umfang zur Erhaltung 
demokratischer Gestaltungs- und Entschei-
dungsspielräume auch für die Zukunft Bin-
dungen in Bezug auf das Ausgabeverhalten ge-
boten und deshalb – spiegelbildlich – eine Ver-
ringerung des Gestaltungs- und Entscheidungs-
spielraums in der Gegenwart hinzunehmen ist. 
Eine unmittelbar aus dem Demokratieprinzip 
folgende Obergrenze könnte […] überschritten 
sein, wenn sich die Zahlungsverpflichtungen 
und Haftungszusagen im Eintrittsfall so aus-
wirkten, dass die Haushaltsautonomie jeden-
falls für einen nennenswerten Zeitraum nicht 
nur eingeschränkt würde, sondern praktisch 
vollständig leerliefe.“15

Verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit 
der Euro-Rettungsschirme EFSF und ESM

Da die möglichen Verpflichtungen aus den völ-
kerrechtlichen Verträgen zur Euro-Rettung, Eu-
ropäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) 
und Europäischer Stabilitätsmechanismus 
(ESM) „durch eine summenmäßige Begren-
zung, eine zeitliche Limitierung, eine strikte 
Konditionalität und das Erfordernis der Einstim-
migkeit“16 hinreichend bestimmt waren, konn-
te das Bundesverfassungsgericht diese im We-
sentlichen billigen.

Verfassungsrechtliches Problem 
des OMT-Programms

Genau diese summenmäßige Begrenzung, die 
zeitliche Limitierung, die strikte Konditionalität 

und das Erfordernis der Einstimmigkeit fehlt 
dem sogenannten OMT-Programm17 der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) vom 6. September 
2012. Zu diesem Programm sah sich die EZB 
veranlasst, nachdem klar geworden war, dass 
die Spekulationen an den Finanzmärkten auf 
die Zahlungsunfähigkeit überschuldeter Mit-
gliedstaaten durch keine der zuvor ergriffenen 
Maßnahmen beendet werden konnten. Grund 
dafür war insbesondere die volumenmäßige 
Begrenzung der Fazilitäten. Ein kurzer Satz von 
EZB-Präsident Mario Draghi brachte die Wen-
de. Die EZB werde alles Notwendige tun, um 
den Euro zu erhalten: “Within our mandate, 
the ECB is ready to do whatever it takes to pre-
serve the euro. And believe me, it will be en-
ough”,18 sagte er in einer Rede am 26. Juli 
2012 in London. Am 2. August 2012 erklärte 
der EZB-Präsident dann in einer Pressekonfe-
renz in Frankfurt: “The Governing Council, wi-
thin its mandate to maintain price stability over 
the medium term and in observance of its inde-
pendence in determining monetary policy, may 
undertake outright open market operations of 
a size adequate to reach its objective. In this 
context, the concerns of private investors about 
seniority will be addressed. Furthermore, the 
Governing Council may consider undertaking 
further non-standard monetary policy measures 
according to what is required to repair moneta-
ry policy transmission. Over the coming weeks, 
we will design the appropriate modalities for 
such policy measures.”19

Die angekündigten Modalitäten wurden im 
Anschluss an die Sitzung des EZB-Rates vom 
6. September 2012 in Form einer Pressemittei-
lung veröffentlicht.20 Danach kann die EZB un-
ter bestimmten Bedingungen in unbegrenz-
tem Umfang Staatsanleihen auf dem Sekun-
därmarkt kaufen, wenn dies erforderlich ist, 
um eine ordnungsgemäße „Transmission“ ih-
rer Geldpolitik (appropriate monetary policy 
transmission) und die Bedingungen einer ein-
heitlichen Geldpolitik sicherzustellen.21 Der 
Beschluss definiert, unter welchen Bedin-
gungen die EZB Staatsanleihen von Mitglied-
staaten der Eurozone am sogenannten Sekun-
där- oder Offenmarkt (d.h. insbesondere von 
Geschäftsbanken) aufkaufen kann. Vorgese-
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hen ist, dass das Europäische System der Zen-
tralbanken (ESZB) Staatsanleihen ausgewähl-
ter Mitgliedstaaten in unbegrenzter Höhe an-
kaufen kann, wenn und solange diese Mit-
gliedstaaten zugleich an einem mit der EFSF 
oder dem ESM vereinbarten Reformprogramm 
teilnehmen. Auf eine Begrenzung des Out-
right-Transaktions-Volumens wurde bewusst 
verzichtet.22

OMT-Vorlagebeschluss

Während das Bundesverfassungsgericht den 
Bundestag in seinen Urteilen zu EFSF und ESM 
dazu zwang, die Zukunft der Währungsunion 
parlamentarisch zu verantworten, half dieser 
Ansatz gegenüber dem von der EZB angekün-
digten OMT-Programm nicht weiter, weil der 
Bundestag an der Umsetzung des OMT-Pro-
gramms gar nicht beteiligt wäre. Deshalb sah 
sich das Gericht gezwungen, einen anderen 
Weg zu beschreiten. Zum ersten Mal in seiner 
Geschichte legte es dem Europäischen Ge-
richtshof eine Frage vor. Im Kern geht es dar-
um, ob das OMT-Programm der EZB mit dem 
Unionsrecht in Einklang steht. Der EuGH hat di-
ese Frage zwischenzeitlich beantwortet und 
unter der Voraussetzung der Einhaltung einiger 
Bedingungen bejaht.23

Verfassungsidentitätsrelevanz 
des OMT-Beschlusses

Aus verfassungsrechtlicher Sicht stellt sich die 
Ankündigung der EZB möglicherweise aber 
als Verletzung des Demokratieprinzips dar. Die 
von der EZB angekündigte Handlung könnte 
den von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Iden-
titätskern der Verfassung berühren.24 „Eine 
Verletzung der Verfassungsidentität des 
Grundgesetzes durch den OMT-Beschluss kä-
me in Betracht, wenn hierdurch ein Mechanis-
mus begründet würde, der auf eine Haftungs-
übernahme für Willensentscheidungen Dritter 
mit schwerkalkulierbaren Folgewirkungen 
hinausliefe, so dass aufgrund dieses Mecha-
nismus der Deutsche Bundestag nicht ,Herr 
seiner Beschlüsse‘ bliebe und sein Budget-
recht nicht mehr in eigener Verantwortung 

ausüben könnte.“25 Mit dem Demokratieprin-
zip im Sinne des Grundgesetzes wäre es da-
nach nicht vereinbar, wenn ein Unionsorgan – 
hier die EZB – Entscheidungen treffen könnte, 
die den Bundeshaushalt in erheblicher Weise 
belasten, ohne dass der Deutsche Bundestag 
dieser Belastung zuvor konstitutiv zugestimmt 
hat.26

Dem Bundesverfassungsgericht geht es er-
kennbar darum, die besondere Situation zu er-
fassen, dass die EZB lediglich für ihre Kernauf-
gaben ausreichend demokratisch legitimiert ist 
und daher ein Tätigwerden außerhalb dieses 
Bereichs ohne jede Anbindung an die demo-
kratische Willensbildung handelt. Während die 
„offene Staatsfinanzierung“ mit Leistungskür-
zung oder Steuererhöhung in einem demokra-
tischen Staatswesen zur politischen Entschei-
dung und damit zu demokratischer Legitimati-
on führt, findet die verdeckte Staatsfinanzie-
rung indes außerhalb des politischen Prozesses 
statt und entbehrt damit dieser demokratischen 
Legitimation und Verantwortlichkeit.27 Anders 
ausgedrückt gehört es nach Auffassung des 
Bundesverfassungsgerichts in Deutschland zum 
„unabänderlichen Kernbestand des Demokra-
tieprinzips“, dass über Einnahmen und Ausga-
ben des Staates das Parlament entscheidet.28 
Die Budgethoheit steht dem Parlament zu und 
darf nicht übertragen werden.29 Das in Art. 20 
Abs. 1 und 2 GG niedergelegte Demokratie-
prinzip und damit die durch die Ewigkeitsga-
rantie des Art. 79 Abs. 3 GG geschützte Verfas-
sungsidentität des Grundgesetzes könnte ver-
letzt sein, wenn mit dem OMT-Beschluss Haf-
tungs- und Zahlungsrisiken zulasten des Bun-
deshaushalts in so großem Umfang begründet 
werden, dass die haushaltspolitische Gesamt-
verantwortung des Deutschen Bundestages 
und damit dessen Budgetrecht beeinträchtigt 
werden könnten.

Währungsunion als 
formales Demokratieproblem

Zutreffend erkennt das Bundesverfassungsge-
richt im OMT-Vorlagebeschluss, dass ein Struk-
turproblem der Währungsunion zu einem for-
malen Demokratieproblem führen kann. Aus 
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verfassungsrechtlicher Sicht ergibt sich das Pro-
blem dann, wenn die Union nach Auffassung 
des EuGH zwar im Rahmen ihrer Kompetenzen 
handelt, aber eine verfassungswidrige Kompe-
tenzübertragung erfolgt ist, z.B. weil man sich 
im Zeitpunkt der Übertragung nicht darüber im 
klaren war, wie eine Vertragsnorm später aus-
gelegt werden könnte.30 In diesem Fall handelt 
ein Unionsorgan zwar innerhalb seiner vertrag-
lichen Kompetenzen, mit diesem Handeln kann 
aber das Demokratieprinzip etwa in Form der 
Budgethoheit des Bundestages in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten verletzt sein. Dies ist 
dann der Fall, wenn das Handeln des Unionsor-
gans sich in dem betroffenen Mitgliedstaat so 
auswirkt, dass dort „die demokratische Legiti-
mation der Staatsorgane beeinträchtigt 
wird“.31 
Wenn das Bundesverfassungsgericht nun über-
prüfen soll, ob das Demokratieprinzip verletzt 
ist, stellt sich die Frage, ob dies bereits bei einer 
Haftung mit geringem Risiko der Fall ist oder 
erst dann, wenn das Haftungsrisiko näher rückt 
und der Steuerzahler tatsächlich Gefahr läuft, 
für Schulden anderer Länder aufkommen zu 
müssen, die dadurch entstanden sind, dass die 
EZB Staatsanleihen gekauft hat. Anders ausge-
drückt verläuft die Grenze zwischen gewollt 
unabhängigem Handeln der Notenbank und 
verfassungswidrigem Vorgehen dort, wo auch 
die Rückstellungen und Währungsreserven der 
EZB nicht mehr ausreichen.32 Rechtlich lässt 
sich diese Frage ebenso schwierig beantworten 
wie die Frage, ob es eine Haftungsobergrenze 
gibt, wenn der Bundestag sie selbst be-
schließt.

Politische Einschätzungs- 
und Bewertungsspielräume

Das Bundesverfassungsgericht hat gut daran 
getan, zunächst den EuGH zu fragen, wo nach 
seiner Auffassung diese Grenze verläuft. Im Er-
gebnis wird es aber abschließend selbst darü-
ber entscheiden müssen, weil der EuGH ledig-
lich über die Einhaltung der Verträge entschei-
den darf. Das OMT-Programm ist in erster Linie 
ein Instrument zur „Verbalbeeinflussung“33 des 
Kapitalmarktes. Es ist nur dann unionsrechts-

widrig, wenn die Anleihekäufe eine indirekte, 
weil über den Sekundärmarkt vermittelte, 
Staatsfinanzierung durch die Notenbanken 
darstellen. Solange dies nur angekündigt wird, 
ist das Handeln der EZB unionsrechtskonform. 
Kauft die EZB Staatsanleihen nicht tatsächlich 
in einem Umfang, der die Gefahr einer Rekapi-
talisierung mit sich bringt, bewegt sie sich im 
Rahmen ihres Einschätzungsspielraums. Für die 
Gerichte stellt sich deshalb die Frage, wie mit 
einer Kaufbereitschaftserklärung in Form der 
Ankündigung des OMT-Programms rechtlich 
umzugehen ist, deren Umsetzung ab einem 
bestimmten Volumen unionsrechtswidrig sein 
könnte, die aber nicht vollzogen wird, weil be-
reits die Ankündigung das geldpolitische Pro-
blem (den Steuerungsverlust) löst und das Ziel 
der Preisstabilität erreicht wird.
Es handelt sich bei der Ankündigung des OMT-
Programms sozusagen um eine selbsterfül-
lende Prophezeiung, weil ein erwartetes Ver-
halten der Kapitalmärkte (Prophezeiung) durch 
eigenes Verhalten (der EZB) erzwungen oder 
zumindest faktisch bewirkt wird. Diese Kons-
truktion – so genial sie geldpolitisch sein mag 
– stellt die Gerichte vor ein Dilemma, weil sie 
über einen Sachverhalt entscheiden sollen, der 
voraussichtlich nie eintreten wird. EuGH und 
Bundesverfassungsgericht können sich aus die-
sem Dilemma befreien, indem sie die erörterten 
Grenzen aufzeigen, der EZB im Übrigen aber je-
nen Beurteilungsspielraum zugestehen, den sie 
als systemisch atypische Institution34 in einer 
ansonsten von demokratischer Legitimation 
geprägten Rechtsgemeinschaft innehat.

Verfassungsidentitätsschutz 
im Dialog der Gerichte

Was die Zuständigkeit der Gerichte in diesen 
Fällen anbelangt, ist es primär Aufgabe des 
EuGH, über die Auslegung der Verträge zu ent-
scheiden. Im Rahmen seiner Urteilsfindung hät-
te er eine Abwägung zwischen Unabhängig-
keit der EZB und europäischem Demokratie-
prinzip (Art. 10 EU-Vertrag) vorzunehmen ge-
habt. Dies hat der Gerichtshof nicht getan. Un-
abhängig davon muss das Bundesverfassungs-
gericht nun die Frage beantworten, ob es durch 

109-116_Simon.indd   113 31.05.2016   23:24:06 Uhr



114

die Rechtsprechung des EuGH zu einer Kompe-
tenzübertragung an die EZB gekommen ist, die 
nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. 79 Abs. 3 GG 
nicht hätte vorgenommen werden dürfen, weil 
sie gegen das in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG ent-
haltene Demokratieprinzip verstößt.
Da die Bestimmung der nationalen Identität 
nicht ohne die nationalen Gerichte möglich ist, 
kommt dem Bundesverfassungsgericht eine 
ganz entscheidende Rolle bei der Herausarbei-
tung der nationalen Identität zu, wie es das et-
wa mit Bezug auf die Budgethoheit des Bun-
destages getan hat. Diese Befugnis des Bun-
desverfassungsgerichts bietet natürlich ein ge-
wisses Konfliktpotential für den Fall, dass sich 
die Bestimmung der „Verfassungsidentität“ 
durch das Bundesverfassungsgericht mit der 
Auslegung des unionsrechtlichen Begriffs der 
„nationalen Identität“ durch den EuGH nicht 
zur Deckung bringen lässt.
Grundsätzlich lässt sich aber die Ultra-vires-Prü-
fung bei Verletzung der nationalen Identität 
aus beiden Rechtstexten (Grundgesetz und EU-
Vertrag) normativ herleiten.35 Die supranatio-
nale Rechtsordnung der Union ist eine von den 
Mitgliedstaaten völkervertragsrechtlich verlie-
hene; sie ist autonom, aber nicht originär. Die 
Mitgliedstaaten haben der Union auf der 
Grundlage des Prinzips der begrenzten Einze-
lermächtigung (Art. 5 EUV) einzelne Hoheits-
rechte übertragen, nicht hingegen die Kompe-
tenz, die Kompetenzen der Union auf anderen 
Wegen als denen zu erweitern, die in den Ver-
trägen vorgesehen sind. In Art. 19 Abs. 1 Satz 
2 EUV ist dem EuGH die Aufgabe übertragen, 
die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und 
Anwendung der Verträge zu sichern. Dies gilt 
grundsätzlich auch für die Frage, ob der Union 
nach den Verträgen eine bestimmte Kompe-
tenz zusteht. Die authentische Interpretation 
des Unionsrechts obliegt dem EuGH. Mit dem 
Zustimmungsgesetz wurde die nationale Ge-
richtsbarkeit entsprechend beschränkt.
Die per Zustimmungsgesetz übertragenen Zu-
ständigkeiten genügen der demokratischen 
Legitimation auf supranationaler Ebene, die 
ihrerseits demokratischen Grundsätzen ver-
pflichtet ist. Nicht übertragene Zuständigkei-
ten, die von der Union in Anspruch genom-

men werden, sind nicht hinreichend demokra-
tisch legitimiert. Bezüglich dieser potentiell ul-
tra vires in Anspruch genommenen Kompe-
tenzen kann es zu einem Verstoß gegen das 
Demokratieprinzip kommen (Art. 20 Abs. 1 
und 2 GG). Deshalb ist der einzelne Bürger da-
zu befugt, gerichtlich überprüfen zu lassen, 
ob die Europäische Union im Rahmen der ihr 
übertragenen Zuständigkeiten handelt. Hierzu 
kann sich der Bürger mit einer Verfassungsbe-
schwerde an das Bundesverfassungsgericht 
wenden.
Bei Zweifeln über die Auslegung des Unions-
rechts hat das Bundesverfassungsgericht die 
Frage, ob das betreffende Unionsorgan im Rah-
men seiner Kompetenzen gehandelt hat, dem 
EuGH vorzulegen (Art. 267 AEUV). Allein der 
EuGH entscheidet darüber, ob gegen das Uni-
onsrecht verstoßen wurde, weil es sich tatsäch-
lich um einen Ultra-vires-Akt handelt (Art. 19 
Abs. 1 Satz 2 EUV i. V. m. Art. 263 Abs. 2 AE-
UV). Diese Entscheidung ist vom Bundesverfas-
sungsgericht grundsätzlich zu akzeptieren, 
Raum für ein „Kooperationsverhältnis“ besteht 
insofern nicht. Hat der EuGH bereits über die 
Frage entschieden, ist die Vorlagefrage unzu-
lässig und die Verfassungsbeschwerde eben-
falls als unzulässig abzuweisen.
Fragen der Identitätskontrolle können demge-
genüber a priori nicht einer abschließenden 
Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht 
entzogen werden, da es nicht um die Ausle-
gung von Unionsrecht, sondern um die Ausle-
gung von Art. 79 Abs. 3 GG geht. Die Jurisdik-
tionsgewalt zur Feststellung einer Verletzung 
von Art. 79 Abs. 3 GG ist nicht auf den EuGH 
übertragen worden, weil es Art. 23 Abs. 1 
Satz 1 GG dem Gesetzgeber nicht erlaubt, 
sich über die Ewigkeitsklausel hinwegzuset-
zen. Zeigt das Bundesverfassungsgericht in 
seiner Vorlagefrage dem EuGH dementspre-
chend an, inwiefern die Verfassungsidentität 
der Bundesrepublik Deutschland betroffen 
sein könnte, hat der Gerichtshof im Rahmen 
eines Dialoges mit den nationalen Verfas-
sungs- und Obergerichten zu überprüfen, ob 
die Union die nationale Identität geachtet hat 
(Art. 4 Abs. 2 EUV). Nur dann, wenn das Bun-
desverfassungsgericht aufgrund der Ausle-
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gung von Art. 79 Abs. 3 GG zu einem davon 
abweichenden Ergebnis gelangt, darf es den 
entsprechenden Rechtsakt in Deutschland ul-
tima ratio für unanwendbar erklären bzw. 
feststellen, dass es sich um einen verfassungs-
widrigen Zustand handelt, auf dessen Beseiti-
gung die Bundesorgane hinzuwirken haben. 
In diesem Sinne stellen die Entscheidungen 
zur Euro-Rettung den Beginn eines Dialogs 
zwischen Bundesverfassungsgericht und 
EuGH dar. Dem Bundesverfassungsgericht 
verbleibt nun die Aufgabe, abschließend fest-
zustellen, ob die Ankündigung der EZB aus 
deutscher Perspektive verfassungsgemäß 
war.
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